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Begutachtung Entwurf AWG-Novelle 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Datum 
21.08.2015 

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) nimmt zum o.g. Entwurf aus dem 

Blickwinkel der betrieblichen Sicherheit, welche auch dem Gesundheitsschutz und der Si

cherheit der Arbeitnehmerinnen bei der Arbeit dient, wie folgt Stellung. 

Zu § 59h Abs 1: 

Nach der geplanten Bestimmung hat der Inhaber einer Seveso-Behandlungsanlage der 

oberen Klasse einen internen Notfallplan für Maßnahmen innerhalb des Betriebs zu erstel

len. Er hat diesen Notfallplan nach Anhörung der Beschäftigten einschließlich des relevan

ten langfristig beschäftigen Personals von Subunternehmen zu erstellen. 

Soweit stimmt der Entwurf mit der - demselben Zweck dienenden und dieselbe EU

Richtlinie umsetzenden - Novelle zur Gewerbeordnung (Seveso 111 - Novelle, BGBI I Nr 

81/2015), hier mit § 84h Abs 1 GewO überein. 

Der geltende, durch die Seveso III-Novelle geschaffene, § 84h Abs 1 GewO sieht jedoch 

zusätzlich die Beteiligung des Betriebsrates vor, falls ein solcher besteht. Betriebsräte ver-
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folgen auch (Vertretungs-)Aufgaben am Gebiet der Sicherheit und der organisatorischen 

Vorkehrungen im Betrieb und arbeiten eng mit den Sicherheitsvertrauenspersonen im Be

trieb zusammen. Sie sind somit als Körperschaft beizuziehen. 

Dass dies in Seveso-Betrieben gemäß GewO vorgesehen ist, in Seveso

Behandlungsanlagen nach AWG jedoch nicht, entbehrt der sachlichen Grundlage. 

Zu § 59k Abs 6: 

Nach der geplanten Bestimmung hat die Behörde insbesondere die Einhaltung der Si

cherheitsanforderungen an die Seveso-Behandlungsanlage, wie Sicherheits konzept, Si

cherheitsbericht, interner Notfallplan, planmäßig und systematisch zu überwachen. Über 

jede Überprüfung muss eine Niederschrift verfasst werden. Innerhalb von vier Monaten 

nach jeder Inspektion muss die Behörde dem Inhaber der Seveso-Behandlungsanlage 

ihre Schlussfolgerungen und alle ermittelten erforderlichen Maßnahmen mitteilen. Der In

haber der Seveso-Behandlungsanlage hat diese Maßnahmen innerhalb eines angemes

senen Zeitraums nach Erhalt der Schlussfolgerungen der Inspektion einzuleiten. 

Soweit stimmt der Entwurf mit der - demselben Zweck dienenden und dieselbe EU

Richtlinie umsetzenden - Novelle zu Gewerbeordnung (Seveso III - Novelle, BGBI I Nr 

81/2015), hier mit § 84k Abs 6 GewO überein. 

Der durch die Seveso 111 - Novelle zur Gewerbeordnung geschaffene § 84k Abs 6 GewO 

geht jedoch über den AWG-Novellierungsentwurf zum selben Tatbestand wesentlich hin

aus: 

§ 84k Abs 6 GewO enthält nämlich folgende zusätzliche Bestimmung: 

"Innerhalb von vier Monaten nach der Vor-Ort-Überprüfung hat die Behörde im Inter

net bekannt zu geben, wann diese Überprüfung stattgefunden hat und wo weiterfüh

rende Informationen zu erhalten sind. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sind zu 

wahren." 

Die Nichtaufnahme dieser geltenden Bestimmung der GewO in den - sonst inhaltsglei

chen - § 59k Abs 6 AWG würde eine SchlechtersteIlung der Beschäftigten in Seveso

Behandlungsanlagen und eine Benachteiligung ihres Informationswunsches hinsichtlich 

der Beherrschung der Unfallrisiken jener Anlagen bedeuten, in denen sie arbeiten. 

-2-

4/SN-141/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 3

www.parlament.gv.at



Hinsichtlich der sicherheitsrelevanten Vorkehrungen und deren behördlicher Kontrolle be

steht zwischen gewerberechtlichen Seveso-Anlagen und abfallrechtlichen Seveso

Behandlungsanlagen kein Unterschied, der die Nichtübernahme der genannten Regelung 

beg rOnden könnte. Es handelt sich somit um eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung 

gleicher Sachverhalte. 

Aus den genannten GrOnden sollen sowohl der § 59h Abs 1 AWG wie auch der § 59k 

Abs 6 AWG den entsprechenden Bestimmungen der GewO angepasst werden. 

Mit freundlichen GrOßen 

Der leitende Angestellte 
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